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TOP Situation in den Kindertagesstätten; hier: Übergangslösung Kitaplätze 
 
 

Beschlussempfehlung 

 
Die Übergangsgruppe in Trägerschaft des ev.-luth. Kirchenkreises Bramsche soll im 
Lutherhaus Vörden eingerichtet werden.  
 
 

Begründung 

 
Die aktuelle Situation in den Kindertagesstätten zeigt deutlich, dass eine Übergangslösung 
dringend geschaffen werden muss, da bereits jetzt 19 Plätze im Regelbereich fehlen.  
Daher wurde seit der letzten Sitzung des Sozialausschusses intensiv nach Lösungen 
gesucht. 
Mit einer erneuten Einrichtung einer Notgruppe in der KiTa Elisabeth könnten lediglich bis zu 
15 Plätze geschaffen werden, so dass eine darüberhinausgehende Lösung benötigt wird.  
Eine pädagogisch gute Lösung wäre der Betrieb einer Übergangsgruppe durch den ev.-luth. 
Kirchenkreis Bramsche, da diese Gruppe in die neu zu errichtende KiTa Nörtebruch 
überführt werden könnte. Mit dieser Lösung könnte Platz für 25 Kinder in einer Regelgruppe 
oder 17 Kinder in einer Integrationsgruppe geschaffen werden.  
Dafür müssten allerdings kleinere Umbauten im Lutherhaus durchgeführt werden. Am 
Eingang und auch zur Küche hin muss eine Trennwand mit Tür eingebaut werden. 
Außerdem müssten Elektro- und Malerarbeiten vorgenommen werden. Eine mobile 
Trennwand würde den großen Saal im Erdgeschoss in den Gruppenraum und den Raum für 
die Kirchengemeinde trennen. Diese Trennwand ist bereits vorhanden. Außerdem muss 
natürlich eine entsprechende Möblierung und eine Außenanlage mit Spielgeräten geschaffen 
werden.  
Für die gesamte Herstellung der Übergangslösung fallen 103.000 Euro einschließlich der 
Nebenkosten an. Die Einrichtungsgegenstände, aber auch die Spielgeräte der Außenanlage, 
würden so gestaltet werden, dass diese anschließend mit in den Neubau genommen werden 
können. Beim Neubau würden sich also die Gesamtkosten um die Kosten für die Einrichtung 
eines Gruppenraumes und einen Teil des Außengeländes entsprechend reduzieren.  
Weiterhin fallen für den Betrieb der Übergangsgruppe die üblichen Betriebskosten an. 
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Finanzielle Auswirkungen Ja  Nein   

 
 
 
 
 
 
Brockmann 
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